
 

 

 
 

Beschluss 
 

des Bauausschusses 
 

gefasst in öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Bebauungs- und Grünordnungsplan "Hirschzell Süd" für das Gebiet südlich des 
Heriloringes und westlich des Schloßbergweges in Kaufbeuren-Hirschzell; 
Plan-Nr.: 81 
Formlose Anfrage zur Erstellung einer Photovoltaikanlage auf einer bestehenden 
Garage 

 
 
1. Der Bericht der Stadtplanung und Bauordnung vom 28.12.2021 dient zur Kenntnis. 
 
2. Der Bauausschuss beschließt, für die textliche Festsetzung § 7 Nr. 3 des rechtsverbindlichen 

Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Hirschzell Süd“, Plan-Nr. 81 eine Befreiung unter 
folgenden Voraussetzungen in Aussicht zu stellen: 
Aufgeständerte Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren auf Flachdächern sind auf max. 
45 cm Höhe zu begrenzen, die Nachbarschaft ist zu beteiligen. 

 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, bei ähnlich gelagerten Fällen künftig im Sinne des heute zu 

fassenden Beschlusses zu entscheiden. 
 

 
 
Jastimmen: 13               Neinstimmen: 0               Anwesend: 13   
 
Originalbeschluss an 402 (über den Referatsleiter) 
 
 
 
Kaufbeuren, 12.01.2022 
 
 
 
 
 
Stefan Bosse 
Oberbürgermeister 
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